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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

15.01.2024 01-BV 2022-111/1 Ergänzung

Gremium Termin Beratungsergebnis

Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Wolgast

Hauptausschuss der Stadt Wolgast

Stadtvertretung Wolgast

Kofinanzierung Sportclub Wolgast e.V.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Wolgast beschließt die Bereitstellung von Kofinanzierungsmitteln in Höhe von 125.000 €
im Haushaltsjahr 2024 und weitere 175.000 € im Haushaltsjahr 2025 für den Sportclub Wolgast e.V., jedoch
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2024 und vorbehaltlich der Beschlussfassung der
Stadtvertretung Wolgast für das Haushaltsjahr 2025 und der Genehmigung des Haushalts 2025.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Der Sportclub Wolgast beabsichtigt den Neubau eines modernen Sportkomplexes auf einem Teilstück des
Bebauungsplans Nr. 10 der Stadt Wolgast.

Am 13.12.2021 wurden per Beschluss durch die Stadtvertretung kommunale Kofinanzierungsmittel in Höhe
von 150.000 € für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt, mit Beschluss vom 08.08.2022 weitere 150.000 €.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, insbesondere für die Immobilienfinanzierung, wurden nach der
vorgenannten Beschlussfassung zwei Zuwendungsbescheide mit Auflagen gefertigt und dem Antragstellen
zugestellt, welche jedoch für die maßgeblichen Haushaltsjahre 2022/2023 ergangen sind.

Am 13.07.2022 beantragte der Verein die Auszahlung der Kofinanzierung. Im Juli 2022 lag die
Baugenehmigung vor und der Baubeginn stand kurz bevor. Dennoch fehlte zu dieser Zeit der
Zuwendungsbescheid vom LFI M-V, sodass die Voraussetzungen für eine Auszahlung, sowohl der ELER-
Mittel als auch der Kofinanzierung, noch nicht erfüllt waren. Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 verlieren
die städtischen Zuwendungsbescheide ihre Gültigkeit.

Der entsprechende Zuwendungsbescheid vom LFI M-V Sportstb.-I-0002/21 lag der Verwaltung im Oktober
2022 vor, wodurch die Auszahlung in 2022/2023 möglich gewesen wäre. Aufgrund von Kostensteigerungen
im Bauvorhaben kam es 2022/23 zu erheblichen Verzögerungen, wodurch der Sportclub Wolgast die
bewilligten Kofinanzierungsmittel nicht abrufen konnte. Um der Kostensteigerung entgegenzuwirken,
entschloss sich der Sportclub Wolgast dazu, den ursprünglich geplanten ovalen Baukörper in einen
Funktionsbau umzuplanen. Diese Maßnahme führte zu einer erheblichen Senkung der Baukosten und
ermöglichte es, die bisher geplante Gesamtfinanzierung in Höhe von 2,2 Millionen Euro einzuhalten. Der
geänderte Zuwendungsbescheides LFI M-V Sportstb.- I-0002/21 vom 13.10.2022, zuletzt geändert mit
Bescheid vom 22.12.2023, liegt der Verwaltung vor (Anlage).

Die Verwaltung empfiehlt daher, die im Haushalt 2024 geplanten Kofinanzierungsmittel in Höhe von 125.000
€ für das Jahr 2024 zu bewilligen. Die verbleibenden 175.000 € sollen im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt
werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Auszahlung der Mittel an den Verein bisher nicht erfolgte und
nunmehr die Zuwendungsbescheide für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 zu erneuern sind. Aufgrund des
Zeitverzuges und der Neugestaltungen des Gebäudes (Änderung des Vorhabens) empfiehlt die Verwaltung
einen Ergänzungsbeschluss zu fassen.

Auf der Grundlage der dann zu erstellenden neuen Zuwendungsbescheide wird die Auszahlung der Mittel
nach Baufortschritt erfolgen können, soweit diese abgerufen werden. Entsprechende Auflagen sind im
Bescheid zu treffen.

Finanzielle Auswirkungen: Ja / Nein Finanzierung

Insgesamt:

300.000,00 €

Jährlich in Folge: Zuschüsse/ Beiträge: Eigenanteil:

300.000,00 €

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: Ertrag / Aufwand

Finanzhaushalt: Einzahlung / Auszahlung

Betrag im Jahr 2024: 125.000,00 €
Produkt.

42100.

Konto

54159
Betrag im Jahr 2025: 175.000,00 €

Betrag im Jahr 2026:

Betrag im Jahr 2027:

Verfasser: Fischer, Ralf

Sachbearbeiter: Fischer, Ralf (Hauptamt),
Tel.: 03836/ 251-132, eMail: Ralf.Fischer@wolgast.de
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Anlagen:

- alt - Antrag zur Sportstättenförderung Land M-V, < Sportstättenbauförderung Landessportbund

- alt - Sportstättenbauförderung Landessportbund

- alt – Antrag Sportclub 13.07.2022

- neu -Sportstättenbauförderung Landesförderinstitut

- neu – EG – OG Grundrisse

- neu – Grundriss Ansichten


